
 

 

 

 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Richtlinie Methoden 
vertragsärztliche Versorgung (MVV-RL): 
Unterkieferprotrusionsschiene bei obstruktiver 
Schlafapnoe 

Vom 20. November 2020 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 20. November 2020 
beschlossen, die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung (Richtlinie Methoden 
vertragsärztliche Versorgung), in der Fassung vom 17. Januar 2006 (BAnz 2006 S. 1523), 
zuletzt geändert am T. Monat JJJJ (BAnz AT TT.MM.JJJJ V), wie folgt zu ändern: 
 
I. Der Anlage I („Methoden, die als vertragsärztliche Leistungen zu Lasten der 

Krankenkassen erbracht werden dürfen“) wird folgende Nummer [Platzhalter für 
Nummerierung] angefügt: 
„[Platzhalter für Nummerierung]. Unterkieferprotrusionsschiene bei obstruktiver 
Schlafapnoe 

 
§ 1 Beschreibung der Methode 
Eine Unterkieferprotrusionsschiene ist ein während des Schlafs intraoral auf den Zähnen 
getragenes Gerät, welches den Unterkiefer, die Zunge und weitere Strukturen der 
Pharynxvorderwand nach ventral positioniert, um die Atemwege durch eine Erweiterung 
des Pharynxlumens mechanisch offen zu halten. 

 
§ 2 Indikationsstellung 
Die Behandlung mit einer Unterkieferprotrusionsschiene darf zu Lasten der Krankenkassen 
erbracht werden bei erwachsenen Patientinnen und Patienten, bei denen eine 
behandlungsbedürftige obstruktive Schlafapnoe anhand einer Stufendiagnostik gemäß 
Anlage I Nummer 3 § 3 der MVV-Richtlinie festgestellt wurde und eine Überdrucktherapie 
nicht erfolgreich durchgeführt werden kann. 

 
§ 3 Eckpunkte der Qualitätssicherung 
(1) Zur Behandlung einer obstruktiven Schlafapnoe mittels Unterkieferprotrusionsschiene 
berechtigt sind ausschließlich Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, die über eine 
Genehmigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung gemäß § 135 Absatz 2 SGB V 
zur Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen durch die 
Kassenärztliche Vereinigung verfügen. 
(2) Die Versorgung mit der zahntechnisch individuell angefertigten und adjustierbaren 
Unterkieferprotrusionsschiene erfolgt durch eine Vertragszahnärztin oder einen 
Vertragszahnarzt nach Ausschluss zahnmedizinischer Kontraindikationen. 
(3) Bei der Erstanpassung erfolgt die individuelle Einstellung des Protrusionsgrades durch 
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eine Vertragszahnärztin oder einen Vertragszahnarzt in Abstimmung mit dem Vertragsarzt 
oder der Vertragsärztin gemäß Absatz 1. Dieser oder diese überprüft anschließend die 
Wirksamkeit des eingestellten Protrusionsgrades. 
(4) Im Rahmen der Therapieführung der Patientinnen und Patienten erfolgen 
Therapiekontrollen durch die Vertragsärztin oder durch den Vertragsarzt gemäß Absatz 
1. Bei gegebener Notwendigkeit zur Anpassung der Unterkieferprotrusion auf die 
erforderliche, optimale therapeutische Position erfolgt eine individuelle Nachadaption 
durch eine Vertragszahnärztin oder einen Vertragszahnarzt. Die Wirksamkeit der 
individuellen Nachadaption wird anschließend durch die Vertragsärztin oder den 
Vertragsarzt nach Absatz 1 überprüft.“ 

 
II. Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

in Kraft. 
 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 

Berlin, den 20. November 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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